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 Veröffentlicht am 29.11.1984

Norm

EheG §83

Rechtssatz

Das Verschulden an der Au0ösung der Ehe ist nur dann ein Kriterium für die Billigkeitsentscheidung nach § 83 EheG,

wenn es für die vermögensrechtliche Entwicklung während der Ehe im weitesten Sinn bedeutsam war, zum Beispiel

Verschwendungssucht, eine kostenverursachende Vernachlässigung der Kindererziehung oder der Haushaltsführung

oder Setzung von Scheidungsgründen in der Absicht, bei der Aufteilung gerade jetzt besonders gut abzuschneiden.
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Entscheidungstext OGH 05.05.1988 6 Ob 551/88

nur: Das Verschulden an der Auflösung der Ehe ist nur dann ein Kriterium für die Billigkeitsentscheidung nach §

83 EheG, wenn es für die vermögensrechtliche Entwicklung während der Ehe im weitesten Sinn bedeutsam war.

(T1)
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Beisatz: § 91 Abs1 EheG sieht ohnehin ein Korrektiv bei einseitiger Verringerung von ehelichem

Gebrauchsvermögen und ehelichen Ersparnissen durch einen Ehegatten vor. (T2)
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